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T vdt Sllr t het l
welches von dem

Landgerichte und Magistrate des landesfürftl.
Marktes Mödling

über die mit dem

Mathias S .-
wegen Meuchelmord

«- geführten Kriminal - Untersuchung geschöpft, und in Folge der von

>en hohm und höchsten Justiz - Behörden hera »gelangten Bestätigung,

am »3. März 1819 mit dem Strange

vollzog««, worden ist.



T h a t b e st a n d.

Mathias 45 Jahr alt , von Kaltenlfutgeven in Niederösterreich,
unter der Herrschaft Burkersdorf , gebürtig , katholisch, mir dritten
Weibe verehelicht , Vater von drey lebenden Kindern , dterue iuv V âurh-
Schrankenzieher , und wurde von seinem Mttcollegen , den zweyten Schran¬
kenzieher G .*** bey seinem Vorgesetzten öfters angeklagt.

Er glaubte dadurch in die Gefahr des Dunst - Verlustes versetzet zu
werden , — faßte daher großen Haß gegen G .*** , und sohin am 22.
Deeember  1818 den festen Entschluß , Venselben zu erschlagen, welchen Vor¬
satz er aber erst am dritten Lage auszuführen folgende Gelegenheit fand :

Mathias S .***, sein Weib und Mhriges Kind , schliefen mit dem
zweyten Schrankenzieher G .*** im Mauthhause in eiunn Zimmer welches
mit zwey Betten für Mathias S .*** und seine Familie , und mit einem
dritten für G .*** versehen war.

<» Am heiligen Abende den 24. Deeember r3»8 befahl Mathias S * **
schon um 7 Uhr Abends seinem Weibe und Kinde zu Bette zu gehen , und
zwar beyde stch zusammen Ln ein Bett zu legen , er aber Legte sich unausge-
kleidet in das zweyte allein , und diesem Beyspiele folgte allsobald sorglos der
zweyte Schrankenzieher G * * *.

Als nun der inzwischen absichtlich immer wach gelegene Mathias
S * * * merkte , daß alle ruhig und fest schliefen, stand er nach ungefähr
Uhr NachtS van seinem Bette auf , machte sich ein Licht, nahm eia schon bey

Lage als Mcrdwcrkzeug sich ausersehenes Hackel vom Kasten herab , und gab
mit dem Oehr desselben dem im Bette fest schlafenden G * * * in der Absicht
ihn zu tödten , vier , vielleicht auch mehrere sehr gewaltige Schläge zum Kopfe;
lief sodann aus dem Zimmer und geraden Weges in das Gerichtshaus , um
sich mit Meldung seines Verbrechens verhaften zu lassen.

Bey der augenblicklich vorgenommenen gerichtlichen Untersuchung doS
Verwundeten , zeigten sich noch einige Spuren des Lebens , allein derselbe gab
ungeachtet der zweckmäßigsten ärztlichen Behandlung , nach ungefähr 40 Stun¬
de/,  nahmtich am 26. Deeember >816, ohne mehr zur Besinnung zu kommen,
im 56. Jahre seiues Alters den Geist auf.

Nach drm ärztlichen Sections - Berichte hatte er acht Kopfwunden,
welche vermöge ihrer Beschaffenheit und ihren unvermeidlichen Folgen für ab¬
solut tödtlich erklärt wurden.

Mathias S * * * hat diesen vorsätzlich begangenen Meuchelmord ganz
Mit den landgerichtlichen Erhebungen übereinstimmend etngestanden , und auch
freywilltg noch das besondere Bekenntnis ; abgelegt ^ daß er seinem vor , 5 Mo-
nathen verstorbenen zweyten Weibe in ihrer Krankheit zweymahl,jedoch in unter¬
brochenen Tagen gelben Arsenik , — welchen sie als Ratten - und Mausegift
im Hause hatte , und unbekannt wo kaufte — unter die Mcdicin , in der Ab¬
sicht mischte, um ihren Krankheits -Zustand zu verschlimmern, und sie eher los
zu werden ; allein diese Giftmischung machte angeblich keine Wirkung , und
selbst nach dem in dieser Untersuchung anfgenvmmenen ärztlichen Gutachten,
dürfte die gegebene Dosis nicht tödtlich gewesen seyn. Die nähern Umstände
waren wegen des seither verstrichenen Zeitraums von »5 Monathen diesem
Landgerichte zu erheben nicht mehr möglich.



u r 1 h e i l.

^er MathiasS.*** soll wegen Meuchelmordes»ach

dem 119. §. des Gesetzbuches über Verbrechen mit dem
Tode bestrafet, und diese Strafe an ihm, gemäß des io.
§. eben daselbst, mit dem Strange vollzogen werden.

Baden , gedruckt bey Keröinand Ullrich.
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